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 WeGebAU 2009 
§ 421t Abs. 5 SGBIII 

 § 235c SGBIII §§ 77 ff. SGB III § 417 SGBIII § 421t Abs. 4 SGBIII 

W
er

? 

Geringqualifizierte entspre-
chend Definition nach § 77 
Abs.2 SGBIII: 
Nr.1 
- Berufsabschluss, aber 4 

Jahre berufsfremd auf Hel-
ferebene beschäftigt  

- erlernter Beruf kann nicht 
mehr ausgeübt werden 

Nr.2 
- kein Berufsabschluss und 
- 3 Jahre berufliche Tätigkeit 

Geringqualifizierte entsprechend 
Definition nach § 77 Abs.2 SGBIII: 
Nr.1 
- Berufsabschluss, aber 4 Jahre 

berufsfremd auf Helferebene be-
schäftigt  

- erlernter Beruf kann nicht mehr 
ausgeübt werden 

Nr.2 
- kein Berufsabschluss und 
- 3 Jahre berufliche Tätigkeit 

Ältere Arbeitnehmer ab 45 
Jahre. 

Arbeitnehmer  
- deren Erwerb des Berufsab-

schlusses mindestens vier 
Jahre zurückliegt  

und 
- in den letzten vier Jahren vor 

Antragstellung nicht an einer 
mit öffentlichen Mitteln ge-
förderten beruflichen Weiter-
bildung teilgenommen hat 

Arbeitnehmer  
- die in den Jahren 2007 

und / oder 2008 als Leihar-
beitnehmer im Sinne des § 1 
Abs. 1 des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes (AÜG) so-
zialversicherungspflichtig be-
schäftigt waren  

und 
- Arbeitslosigkeit durch Wiede-

raufnahme eines sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäfti-
gungsverhältnisses bei dem-
selben Verleiher im Sinne des 
§ 1 Abs. 1 AÜG beenden 

W
as

? 

Zuschuss zum Arbeitsentgelt 
- für Zeiten ohne Arbeitsleis-

tung bis zu 100 % möglich 
- bei Weiterbildung im Be-

trieb bis max. 50% möglich 
für die Dauer der Maßnahme 
(längstens bis Ende Arbeits-
verhältnis) 

Erstattung der notwendigen Wei-
terbildungskosten. 
- Lehrgangskosten 
- Fahrkosten 
- Kosten für auswärtige Unterbrin-

gung und Verpflegung 
- Übernahme zusätzlicher Kinder-

betreuungskosten 

Erstattung der notwendigen 
Weiterbildungskosten. 
- Lehrgangskosten 
- Fahrkosten 
- Kosten für auswärtige 

Unterbringung und Ver-
pflegung 

- Übernahme zusätzlicher 
Kinderbetreuungskosten 

Erstattung der notwendigen 
Weiterbildungskosten. 
- Lehrgangskosten 
- Fahrkosten 
- Kosten für auswärtige Un-

terbringung und Verpflegung 
- Übernahme zusätzlicher 

Kinderbetreuungskosten 

Erstattung der notwendigen 
Weiterbildungskosten. 
- Lehrgangskosten 
- Fahrkosten 
- Kosten für auswärtige Unterb-

ringung und Verpflegung 
- Übernahme zusätzlicher Kin-

derbetreuungskosten 

Vo
ra

us
se

tz
un

ge
n?

 

- Förderung nur in Zeiten 
tats. Arbeitszeitausfalls 

- Notwendigkeit der Weiter-
bildung muss bestehen 

- Maßnahmedauer möglichst 
> 7 Tage 

- Grundsätzlich für Qualifi-
zierungen innerhalb und 
außerhalb des Betriebes 
möglich 

 

- Gewährung AEZ nach §235c 
SGBIII im Rahmen WeGebAU 

- zertifizierte Maßnahmen 
- Maßnahmedauer möglichst > 7 

Tage 
- Sollten möglichst zu einem aner-

kannten Berufsabschluss führen, 
Teilqualifikationen sind auch 
möglich (dabei sollte vorrangig 
auf von den Kammern zertifizierte 
Maßnahmen zurückgegriffen 
werden) 

- Grundsätzlich für Qualifizierun-
gen innerhalb und außerhalb des 
Betriebes möglich 

- zertifizierte Maßnahmen 
- Maßnahmedauer mög-

lichst > 7 Tage 
- Maßnahme muss außer-

halb des Betriebes statt-
finden 

- Qualifizierung muss über 
ausschließlich arbeits-
platzbezogene kurzfristi-
ge Anpassungsfortbil-
dung hinaus gehen 

- zertifizierte Maßnahmen 
- Maßnahmedauer möglichst 

> 7 Tage 
- Maßnahme muss außerhalb 

des Betriebes stattfinden 
- Qualifizierung muss über 

ausschließlich arbeitsplatz-
bezogene kurzfristige An-
passungsfortbildung hinaus 
gehen 

- zertifizierte Maßnahmen 
- Maßnahmedauer möglichst > 

7 Tage 
- Maßnahme muss außerhalb 

des Betriebes stattfinden 
- Qualifizierung muss über aus-

schließlich arbeitsplatzbezo-
gene kurzfristige Anpassungs-
fortbildung hinaus gehen 



  
 

B
et

rie
b?

 - möglichst KMU (Intention 
Programm WeGebAU) 

- Betriebe mit mehr als 250 
Beschäftigten sind nicht 
ausgeschlossen. 

- möglichst KMU (Intention Prog-
ramm WeGebAU) 

- Betriebe mit mehr als 250 Be-
schäftigten sind nicht ausge-
schlossen. 

- max. 250 Beschäftigte. 
- „enge“ Definition Be-

triebsbegriff – siehe DA 
zu § 417 SGB III 

- keine Einschränkung - selben Verleiher 

 


